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...

E m p f e h l u n g e n

zu Punkt … der 934. Sitzung des Bundesrates am 12. Juni 2015

der Ausschüsse
U - AV - R - Wi 

Der federführende Ausschuss für Umwelt,

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Verpflichtungen nach dem 
Nagoya-Protokoll und zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 
511/2014  sowie zur Änderung des Patentgesetzes

A

Naturschutz und Reaktorsicherheit 

der Wirtschaftsausschuss 

(U) und

(Wi)

empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des 

Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zum Gesetzentwurf allgemein

1. a)U Der Bundesrat begrüßt das Ziel des 2010 im Rahmen der 10.

teile sicherzustellen, die sich aus deren Nutzung ergeben. Der Bundesrat 

CBD-

Vertragsstaatenkonferenz verabschiedeten Nagoya-Protokolls, den Zugang 

zu genetischen Ressourcen und des damit verbundenen traditionellen Wis-

sens zu regeln sowie eine ausgewogene und gerechte Aufteilung der Vor-

begrüßt weiterhin, dass damit das dritte Ziel der Konvention über die biolo

gische Vielfalt (CBD) umgesetzt wird und die Europäische Union und ihre 

-

Mitgliedstaaten einen weiteren Beitrag zum Schutz der biologischen Viel-
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falt leisten. Es bestehen jedoch Zweifel, ob mit der Umsetzung des Nagoya

...

-

Protokolls durch die Verordnung (EU) Nr. 511/2014 sowie den Gesetzent

wurf der Bundesregierung ein effektives Kontroll

Sanktionssystem etabliert werden kann. 

-

b) Die in dem Gesetzentwurf in Artikel 1 § 6 Absatz 1 vorgesehene Ein

-, Überwachungs- und 

-

setzung des Bundesamtes für Naturschutz als zuständige Behörde zur Kon-

trolle, ob Nutzer von genetischen Ressourcen die einschlägigen Regeln zum 

Zugang und zum Vorteilsausgleich befolgt haben, wird befürwortet. Auch 

die Regelung, dass das Patentamt der zuständigen Behörde Meldung geben 

muss, sobald eine Patentanmeldung Angaben zum

kunftsort genutzter genetischer Ressourcen enthält, wird begrüßt. Aller

geographischen Her-

-

dings sieht der Gesetzentwurf in Artikel 2 § 34a Absatz 2 PatG als 

Sanktionsmöglichkeit bei Verstößen lediglich eine Ordnungswidrigkeit vor. 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzge

darüber hinaus in schweren Fällen auch weiterge

keiten, etwa im Rahmen des Patent

den können. 

bungsverfahren zu prüfen, ob 

hende Sanktionsmöglich

c) Der Bundesrat begrüßt den in Artikel 16 der Verordnung (EU) 

Nr. 511/2014 vorgesehenen Mechanismus zur Überprüfung des Funktionie

-

- und Strafrechts, zugrunde gelegt wer-

-

rens und der Wirksamkeit dieser Verordnung bei der Verwirklichung der 

Ziele des Nagoya-Protokolls. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, da

rauf zu dringen, dass im Rahmen dieser Überprüfung, unter Berücksichti

-

-

gung der Ergebnisse des Konsultationsforums nach Artikel 15, die Erfah-

rungen der Länder, die genetische Ressourcen zur Verfügung stellen, einbe-

zogen werden. Dies gilt im gleichen Maße für indigene Völker und ortsan

sässige Gemeinschaften als Träger traditionellen Wissens, das mit der 

-

Nutzung genetischer Ressourcen in Verbin

Wi

dung steht.

2. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung zu prüfen, wie erreicht werden kann, 

dass das EU-weite Register von genetischen Ressourcen als elektronische Akte 

und Datenbank, konform zu Standards der Weltorganisation für geistiges Ei-

gentum (WIPO), also als offener Standard, ausgestaltet wird, damit schutz-

rechtstechnische Bezüge hergestellt werden können.
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Dies kann gegebenenfalls als Ausführungsverordnung zum Gesetz umgesetzt 

werden. 

Begründung:

findungen, die z. B. Wirkstoffe

Inhalte aus dem "EU-weiten Register von genetischen Ressourcen" sollten in 
einheitlich zitierbarer Form zugänglich sein, damit im Falle angemeldeter Er-

, Extrakte oder dergleichen aus Sammlungen, 

des Deutschen Patent- und Markenamts - DPMA -
Beprobungen oder Katalogen als ein Merkmal nutzen, diese im Datenbestand 

(und damit aller Patent
ter) analog zum Stand der Technik im Volltext recherchierbar vorge

äm-
halten 

werden.

Inwieweit das System BIG (Bundesinformationssystem Genetische Ressour

reich wäre auch eine zeitliche, regionale und rechtliche Angabe im Register 

-
cen) hier einer Anpassung bedarf, konnte derzeit nicht ermittelt werden. Hilf-

(der Schutzrechte

nischen Bezügen bereitgestellt werden.

), die Änderungen berücksichtigt. Dabei sollte soweit möglich 
eine technische Darstellung von genetischen Ressourcen mit schutzrechtstech-

B

2 des Grundgesetzes keine Einwendungen zu erheben.

3. Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz und der Rechtsaus-

schuss empfehlen dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 

Absatz


